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Ziger, Glarner Pasteten, Chalberwurst und mehr

Die Lebensmittelkontrolle im Kanton Glarus von den Anfingen bis heute
Hans Laupper und Willi Lutz

Reglementierung des Zigers am Ende des Mittelalters

Im Glarnerland war anfinglich die Landsgemeinde fiir die Lebensmittelkon-
trolle zustindig. Bereits 1463 beschloss sie laut Landsbuch: «Item uff denn
tag wie vor statt, hatt man uffgenomen, das jederman sin ziger, die er will
verkoffen, suber und giitt machen, wol stampfen und saltzen unnd wol in
schlan. Und wer das niitt enddtty und von yement kein klegt kim, den sol
man dar umb straffen nach dem unnd er damit umbgangen ist. Und sol och
jecklicher sin gewondlich zeichen in die rinden brennen, ee das er sin ziger
von handen geb, umb das ob jemen niitt giite ding machte, das man des mug
innen werden, wer das gethan hab. Unnd wer sin ziger also von hand gabe,
ungezeichnot, der ist umb ein jeklichen ziger den landtliitten umb ein pfund
verfalen.»' Mit diesem Passus wird der Ziger im Glarnerland also nicht nur
einer strengen staatlichen Kontrolle unterstellt, sondern mit seiner Kenn-
zeichnung auch noch zum iltesten Markenartikel der Schweiz gemacht.

Schon im Mittelalter hatten die glarnerischen Untertanen dem Kloster
Sickingen weissen Ziger als Abgabe abzuliefern, der dann von den geistlichen
Stiftsdamen zum Teil an Dritte weiterverkauft wurde. Vermutlich wiirzten sie
ihn schon damals mit dem stark duftenden Schabzigerklee (Trigonella caeru-
lea ssp. sativa), den Kreuzfahrer aus dem Orient wegen seines eigenartigen
Geschmackes heimgebracht hatten. Ein aus Mailand iiberlieferter Bericht
vermerkt 1588 iiber diese Wiirze: «Der geisskess bey jnen, welches si Zegerlin
nennen, wird von jnen wie ein Pulver verkoufftet und ist dermassen ress, dass
er einen wie Pfeffer auf der Zungen beisset von wegen der Kreuter, mit wel-
chen er zubereitet wird.»?

Heute noch wird der Zigerklee in der March (Lachen) angebaut und schon
bevor man etwas von Industrie wusste, ging der Glarner Schabzieger mit sei-
nem unverkennbaren Geschmack als wiirziges Nahrungsmittel oder auch als
niitzliches «Allerweltsheilmittelchen» in alle Welt hinaus.

113



Glarner Zigerribi: Ausschnitt aus der Karte Verkaufsstand mit Glarner Trachtenpaar um

von Johann Jakob Scheuchzer 1720 1820. Auf dem Tisch Zigerstock, Kise, Waage,
(Original von 1712). Kartensammlung auf dem Boden offene Kiste mit Zigerstécken.
Walter Blumer, Landesbibliothek Glarus Stichsamm!ung Landesarchiv Glarus

Brot, Fleisch und Wein

Mit der Zeit regelte dann der Rat mit Hilfe von Verordnungen und Manda-
ten die Lebensmittelkontrolle. Schon zur Zeit der Reformation finden sich
Weinschirtzer, Brotschauer oder Brotwiger in den Ratsprotokollen. Letztere
hatten sich nach der Brotordnung von 1532 bei den Phistern (Bickern) zu
tiberzeugen, dass ihre Ware wirklich «pfennwert», d.h. vollgewichtig und
preiswert, sei. Vor der stattgefundenen Schau aber durfte kein Brot verkauft
werden. War ein Laib zu leicht, so wurde der Bicker fiir jedes Lot, das am
Gewicht fehlte, mit 1 Gulden Schilling gebiisst. Im Frithjahr 1677 standen
simtliche Bicker im Lande auf der Liste der Bestraften. Derartige Vorschrif-
ten gab es viele, darunter oft manche unsinnige. So wurde z.B. 1688 bei einer
Busse von 10 Kronen verboten, Kleingebick wie Ringe, Wecken und Bimen-
zelten (Lebkuchen) herzustellen. Trotz des Verbots wollte man aber im Glar-
nerland auf solche kulinarische Kostlichkeiten nicht verzichten, was bei
Ubertretung zwangsliufig die Strafe der Obrigkeit nach sich zog. Wie der
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Trog des Bickers wurde auch die Schlachtbank des Metzgers sehr peinlich
kontrolliert.” Eine Unmenge Verordnungen und Verfiigungen gab es auch fiir
Wirte. Weinpanscher gingen des Rechts zu wirten verlustig. Schifferknechte,
Wagner (Fuhrleute) und Siumer, welche von dem ihnen zur Beférderung
anvertrauten Weine tranken und die Fisser dann mit Wasser, Holzapfelmost
und Weichselwein wieder auftiillten, wurden bei Entdeckung ihrer Untat zur
Bestrafung ins Rathaus zitiert.*

Die Lebensmittelkontrolle im neuen Kanton

Im Kanton Glarus, der in seiner modernen Staatsform 1837 entstanden ist,
erliess der Rat 1839 eine Instruktion fiir die Brotschauer sowie eine Verord-
nung tGber den Brot- und Mehlverkauf. Letztere wurde bereits 1842 der
st. gallischen Gesetzgebung angepasst.” Eine cigentliche glarnerische Verord-

C. Ueber ben Berfauf jhddlider Lebensgmittel
und Verfalfdung dberfelbemn.

(Grlaffen vom Rathe den 11. Tai 1853.)
8 1. Der BVerfauf von verdorbenen Lebendmitteln tm Allgemei-

nen, und berjenige von umveifen Obft- und Feldfriichten ingbefondere
ift Sedbermann unterjagt.

§ 2. Oleiderweife iff dad Bermifden von zum Berfoufe be-
ftimmten Lebendmitteln ober Getvinfen mit frembdartigen Stoffen ver-
boten. .

| Oefets
betreffend die Controlle ifber den Berfauf bon Lebendmitteln.
(Grlaffen von ber Ranbddgemeinde 1864.)

§ 1. Die Polizeifommifjion ift beauftragt und bevollmddtigt, fo
oft fie e8, fei e8 infolge eingegangener Klagen ober fonjt, fiiv erforberlid)
evachtet, die Waarenvorrathe Devjenigen, welche nut Lebensmitteln ivgend
welder Avt, insbefondere mit Mild), Wein und Branntwein, Hanbdel
treiben, buvch geeignete Pevfonen untevfuden zu lafjen.



nung zur Kontrolle tiber den Verkauf von Lebensmitteln erschien erst 1853.6
Sie hat in den Amtsbericht von 1863 -1866 unter der Rubrik «Gewerbepoli-
zei» Eingang gefunden. Um diese Zeit wurden auch zwei Memorialsantrige
cingereicht, welche eine gesetzlich abgestiitzte Kontrolle «iiber Milch, Wein
und Brantwein» verlangten. Die Antragssteller begriindeten ihre Eingabe
damit, «dass bei diesen Lebensmitteln sehr hiufig Filschungen vorkommen,
welche entweder geradezu der Gesundheit der Konsumenten schidlich seien
oder wenigstens die betreffende Waare — namentlich die Milch erheblich ent-
werten.»” Die Obrigkeit entschloss sich darum 1864, den wesentlichen Inhalt
der Verordnung durch die Landsgemeinde zum Gesetz erheben zu lassen —
allerdings priziser und in einer verschirfren Form. Und so sah dieses Gesetz
tir viele «ziemlich gefdhrlich» aus, wie es im einschligigen Amtsbericht heisst.
Mit der neuen Rechtsgrundlage erhielt die Polizeikommission zum ersten
Mal mehr Vollmachten zur Verfolgung von Verkdufern gefilschter oder
gesundheitsschidlicher Lebensmirttel. Das Gesetz erlaubte Bussen bis zu
Fr.500.—, in schweren Fillen, namentlich, wo es sich um Beimischung von
gesundheits- oder gar lebensgefahrlichen Substanzen handelte, oder wo mehr-
facher Riickfall vorlag, auch Bussen zu verdoppeln und dazu noch mit einer
angemessenen Freiheitsstrafe zu versehen.®

Mit dem bisher Erreichten scheint man damals zufrieden gewesen zu sein.
Darum lehnte der Souverin rund 10 Jahre spiter eine weitere Verschirfung
des Gesetzes entschieden ab. Erst 1884 wurde im Zuge einer Verwaltungs-
Reorganisation ein weiterer Anlauf zur Verbesserung der Lebensmittelkon-
trolle genommen. Mit Paragraph 8 des neuen Gesetzes beschloss das Glarner-
volk an der Landsgemeinde nun die Einrichtung einer kantonalen Unter-
suchungsstelle und die Anstellung eines wissenschaftlich gebildeten Fach-
mannes als Kantonschemiker. Ausserdem wurde die Polizeikommission von
der Obrigkeit angewiesen, sich sofort mit der Einrichtung eines kantonalen
Laboratoriums, der Organisation der Lebensmittelkontrolle in den Gemein-
den und der Wahl des Kantonschemikers zu befassen. Noch im gleichen Jahr
wihlte auf Vorschlag der Polizeikommission der dreifache Landrat den
27-jahrigen Aargauer Gottlieb Liischer von Zofingen, der nach seinem Studi-
um am Polytechnikum (heute ETH) sein Wissen in Genf, Offenbach und
Amsterdam vertieft hatte, zum ersten glarnerischen Kantonschemiker fiir die
Amtsdauer vom 1.1.1885 bis Ende 1887.” Seine Wahl erfolgte nur gerade

zwei Jahre nach derjenigen seines Schafthauser Amtskollegen Jakob Meister.
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Das Laboratorium

Zur Unterbringung des Laboratoriums fand sich in Glarus ein Lokal im Par-
terre des Hauses Stiger an der Zaunstrasse. Dieses wurde vorerst fiir 3 Jahre
gemietet und die daftir notwendige Méblierung zur Konkurrenz ausgeschrie-
ben. Den Auftrag erhielt ein einheimischer Meister. Bereits am 2. Mirz 1885
konnte das Laboratorium eréffnet und in Betrieb genommen werden." Die
Einrichtungskosten beliefen sich auf insgesamt Fr. 5495 .—

(Siehe nachstehende Abbildung).

Welerficht

ber burd) bie Nndfiihrung ves Lebensmitfelgefeed vevurfadyten Kojten.
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SRoblivung . ! > . : 3 . B6O
nftrid), Tapeten, ‘I‘ouIeml;, uppld)e 2. ; g 480
Ginvidtung fir Heigung, Veleudytung . immlt ‘D?nutage : s 800
Wafjerleitung jommt Wrontage . : . : - 280
Apparate, Utenfilien und Diverfes ; : ; ; y 2885
Braparate und Reagenzien . 5 : ; ? ; . 3B
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Polizeiwesen Ausgaben und Einnahmen
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Uber die betrieblichen Anfinge des Laboratoriums geben die Rechnungen
der Jahre 1885 und 1886 Auskunft. Danach betrugen die Einnahmen fiir
Untersuchungen im Auftrage von Privaten und Gemeinden fir beide Jahre
zusammen Fr. 633.20. Diesen Positiva gegentiber stehen Ausgaben ftir Unter-
halt, Reinigung und Lokalmiete, ausbezahlte Abgeltungen sowie die Besol-
dung des Kantonschemikers von 12'117.— (1885) und Fr. 6947.20 (1886).
(Siehe nachstehende Abbildung).

Polizetwefen.
Ginnafmen.
S 1885. 1886.
ug Unterfudungen im Auf: s Unterfudhungen im Auf-
trage von  Privaten unbd trage von Privaten und
Gemeinben (nad) Absug von Gemeinben (nady Abzug von
g . . {r. 368 — 0%0) ok oo s iR B
usgaben.
1886. =
Fv. 5,495 — Unterhalt ded [aboratoriums  Fr. 966. 70

283. 81 Uofglnitethe = <. o5 v oy
530. — Bebdienung T

Taggelder der Beamten
Bejoloung bes Ehemil

n

Zaunstrasse Glarus vor 1900 (ungefihrer Standort des ersten Staatslaboratoriums 1885—19006)
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Im Nachgang zum kantonalen Le-
bensmittelgesetz von 1884 wurden
ein Regulativ iiber die Taxen, eine
Verordnung tiber die Lebensmittel-
kontrolle in den Gemeinden sowie
eine Verordnung tber Reinheit und
Zutriglichkeit fur die Gesundheit
von Lebensmitteln erlassen. Ausser-

RAusfithrungsbeftinmungen
= Jum
: Betrefjend

die Bontrele fiber den Derfauf von
Sebensmitteln und Gefrdnfen

- unb gum

dem gab die Polizeikommission zur
Unterstiitzung der Beamten in den
Gemeinden Anleitungen zur Priifung
und Beurteilung von Lebensmitteln
und zur Probenerhebung einschliess-
lich der geforderten Probemengen
heraus. Von den Ortsgemeinderiten
wurden die fir diese Aufgabe in Fra-
ge kommenden Gemeindebeamten
vorgeschlagen, welche nach einer kurzen Einfithrung durch den Kantons-
chemiker ihre Tétigkeit schon im Juli 1885 aufnehmen konnten."

AReglement

Betreffend

dte Perridfungen des Kanfonsdemikers.

Glars, - -
Budbruderei von Fridb. Shmit.
= 1895, s 3

Der Kantonschemiker unterstand der Polizeikommission. In diesem
Gremium hatte er, wenn es um den Erlass von Verfiigungen ging, nur eine
beratende Stimme. Es war ihm aber ausdriicklich gestattet worden, Auftrige
von Privaten und Gemeinden direke entgegenzunehmen. Nebst den Unter-
suchungen im Labor nutzte er seine Zeit zur Betreuung und Schulung der
kommunalen Lebensmittelbeamten. Gemiss Amtsbericht von 1884 — 1887
attestierten ihm die Oberen gute Arbeit, denn kein einziges seiner Gurachten
wurde in Frage gestellt oder musste einer nochmaligen Priifung durch andere
Chemiker unterzogen werden. Trotzdem schitzten viele die Arbeit der
Lebensmittelkontrollbehdrde nur sehr gering ein. So heisst es etwa im bereits
zitierten Amtsbericht: «Er ist ja doch nur ein Organ, der die Austithrung des
Gesetzes besorgenden Behorde.
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Vielfiltige Aufgaben

f;za.,.‘.ygz;:ﬁmy
Ein breites Spektrum von Tatigkeiten
Borictir im neu geschaffenen Amt zeigen die
il i Fstrsections Dov T lisociiomitinsbediggfbnd” einzelnen Jahresberichte. Im Vorder-
Lokoresreittel - Loruteo o grund der Alltagsarbeit standen die zu
untersuchenden Lebensmittel. Zu
e ithnen gehorten Milchprodukte aller

S "”/ - M/MJ w[r//v}% . .. -
fj—r««sx éff»f*’;/’ﬂ’ L g . A.,/&_,__,__,,_,_, Art, Speisefette und -6le, Fleisch-

Aot e DAL 4‘:*’/'--fﬂ"-//*—%‘7 waren, Mahlprodukte, Brot, Back-
Y AP e prod

und Konditoreiwaren,  Glasuren,
Backpulver, Honig und Kunsthonig, Kakao und Kaffee, Teigwaren, Obst und
Gemdise, Essig, Spirituosen, Wein, Branntwein, Didtische Produkte, Trink-

und Mineralwasser u.a.m.

Trotz aller gesetzlichen Vorkehren kam es ofters vor, dass die von der Lebens-
mittelkontrolle zu Priifenden nicht immer den Pfad der Tugend beschritten.

Landsgemeinde 1887. Foto: Fotosammlung Landesarchiv Glarus
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Als sich ndmlich die Hilfte der untersuchten Honigproben als verfilscht
erwies, sah sich die Polizeikommission gendtigt, am 2. Juli 1886 eine «Verord-
nung betreffend den Handel mit Honig und dessen Surrogaten» in Kraft zu
setzen. Auch Untersuchungen von sogenannter Fassbutter und Trinkbrannt-
weinen zeigten offensichtlich Mingel, weshalb weitere Verordnungen «betref-
fend den Handel mit Butter und anderen Speisefetten und betreffend die
Reinheit und Gesundheitsschidlichkeit von Trinkbranntwein» erlassen wer-
den mussten. Laut dem Amtsbericht von 18841887 bezogen sich die meis-
ten Straffille auf Bicker und Milchverkdufer. Zu leicht empfundene Laibe
Brot z.B. mussten dem Verkiufer entzogen und zuhanden der Armenpflege
der betreffenden Gemeinden zur Versorgung der Armen zur Verfiigung ge-
stellt werden. Weiter wurde das Strafminimum fir Milchfilscher von Fr.
100.— damit begriindet, dass eine Milchfilschung zwar leicht vorzunehmen,
aber der Nachweis mit grossem Aufwand verbunden sei. Denn zur Beweis-
fihrung mussten zusdtzlich aufwindige Milchproben aus dem Stall unter-
sucht werden.!?

C. Lebendmittelpolizei.

Wir {dyliefen audj diefen Bericht genan an den %[mtéﬁezid}t- ber friiberen Behirpey
bon Juni 1884 s Mai 1887, an. '

Jady den Crfahrungen ber mit der ﬁuﬁfﬁljwng be3 Beﬁenﬁmitte!gefegeé betrauey
Beamten fann fonftativt werden, daf die BVorurtheile, die iiber Den Nuben diejes Gefetes

nod) vielfad) beim Publifum su finden waren, allmdhlig zu verjdjwinden beginnen. Siir
die WirfamTeit besfelben fpridht gewif aud) der Umftand, daf im Beridtsjahre fein eintgiger
Fall geridytlid) anbingig gemadjt werben mupte.

1907 wurde weiter eine «Verordnung betreffend Aufbewahrung und Ver-
kauf von Giften» erlassen, die vorschrieb, dass auf Geféssen, welche Gift ent-
halten, mit grossen, deutlichen Buchstaben das Wort «Gift» angebracht sein
musste, um Verwechslungen zu vermeiden.'

Jahrzehntelanger Chalberwurststreit

1926 stand die Chalberwurst, das «Nationalgericht» des Glarnerlandes, im
Zentrum einer Zeitungspolemik. Die Glarner lieben nimlich nicht nur ihren
Schabziger. Auf ihrem speziellen Speisezettel haben sie nebst Birnbrot, Glar-

nerpasteten und Glarner Schiiblingen eine besondere Leckerspeise — die
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Chalberwurst — aus feingehacktem
Kalbfleisch und einem gehorigen
Zusatz von Weissbrot anzubieten.
Auch wenn diese Wurst gemiss dem
fritheren  Lebensmittelgesetz,  das
Mehl in Fleischwaren verbot, nicht
konform war, geht dem Glarner
nichts iiber seine geliebte Chalber-
wurst in einer Sauce mit gedérrten
Zwetschgen und Kartoffelstock als
Beilage. Da diese Wiirste hie und da
Chalberwurst auf Teller. Foto: Fotostudio Urs Heer  von Metzgermeistern (iber die Kan-

tonsgrenzen hinaus verkauft wurden,
kam dies einem gestrengen st. gallischen Polizeikommissir zu Ohren. Dieser
klagte an und forderte wegen Verletzung des cidgendssischen Lebensmittel-
gesetzes eine Untersuchung vom glarnerischen Verhéramt. Da solche Dinge
im Lande Fridolins jedoch einzig und allein von der Polizei erledigt wiirden,
erklirte sich der Verhorrichter in diesem Falle fur nicht zustdndig. Da man
trotz aller Bemiithungen keine befriedigende Loésung in dieser «hochsten,
wurstpolitischen Angelegenheit» finden konnte, mussten sich schliesslich die
beiden Regierungen von Glarus und St. Gallen damit befassen. In einem zeit-
gendssischen Zeitungsbericht heisst es darum lakonisch: «Die Glarner wollen
die ganze Frage juristisch und chemisch begutachten lassen, da sie ihr Leib-
gericht tiber alles schitzen und es auch nicht verunglimpfen lassen wollen; die
St. Galler planen, wenn alle Stricke reissen, das Haager Schiedsgericht anzu-
rufen, da sie eine unparteiische Beurteilung durch das Bundesgericht nicht
mehr erwarten, seitdem sie erfahren haben, dass Mitglieder desselben hie und
da sich dieses kostliche Gericht aus dem Tale der Linth kommen lassen.»'*

Kaum tiber eine Wurst — mit Ausnahme vielleicht des Schweizers Lieb-
lingswurst, dem Cervelat — wurde in den letzten hundert Jahren so leiden-
schaftlich diskutiert wie tiber die Glarner Chalberwurst, denn ihre Rezeprur
wurde noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Frage gestellt. 1920 musste die
Landsgemeinde tiber deren genauen Inhalt befinden. Dank den beharrlichen
glarnerischen Metzgermeistern verblieb die Wurst trotz aller eidgendéssischer
Verbote von 1905 und 1936 auf dem Teller der Glarner. Mit ihrem uner-
schiitterlichen Durchhaltevermégen erreichten die Metzgermeister schliess-
lich, dass ihnen 1957 eine Sonderbewilligung erteilt wurde, wonach sie die
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Wiirste so herstellen durften, wie sie es wollten: ndmlich mit der Zugabe von
Weissbrot zum Wurstbrit. Endgiiltig aber wurde der Chalberwurststreit erst
1992 mit dem neuen schweizerischen Lebensmittelgesetz beigelegt, welches
das Beimischen von nicht fleischlichen Bestandteilen nun landesweit erlaubt.??

Seit einigen Jahren wird die Chalberwurst auch von der Metzgerei Hoesly’s
Meats in New Glarus im Staate Wisconsin USA hergestellt. Sie darf bei
keinem «typical swiss dinner» im New Glarus Hotel fehlen.

Standort des Labors von 1906 bis 1980 (Parterre rechts)
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Kantonschemiker, Ortsexperten sowie Miisterchen aus der Praxis

Der erste Kantonschemiker Gottlieb Liischer verstarb nach nur zehn Jahren
Amusfithrung. Zum seinem Nachfolger wihlte der Regierungsrat 1894 aus
acht Bewerbern Dr. . U. Hanhart, der ein knappes Jahr spiter seine Demission
einreichte. Sein Nachfolger wurde Dr. Albert Kleiber, der bis 1904 im Amt
verblieb. Nach dessen Ausscheiden wihlte der Landrat 1904 auf Empfehlung
des Regierungsrates aus 15 Bewerbern den 27-jihrigen Glarner Chemiker
Hans Becker. Dieser tibte sein Amt wihrend 28 Jahren aus und trat infolge
der Wahl zum Regierungsrat 1932 als Kantonschemiker zurtick.

Im Nachvollzug zum eidgendssi-
ol schen Lebensmittelgesetz von 1905
a. Lebensmittelpolizei.

Rantonale Bollziehungsverordnung gum Bunbess cr IIESS der Landr at am 12. J dnuar

B. Offentliche Gepundfeitépileqc.

gefes pom 8, Degember 1905 betrefiend ben Berkehr : ntonal llziehun -
mit Cebensmitteln und Gebraudysgegenftinden. 1910 cine ka tonale Vo chu gSVG
(€rlaffen bem Yanbrat m:“:-j;’o;?}l:::;:i?{’r)jm" Bunbdedrat genehmigt Ordnung. Damit Wurde das kantOna-
e le Laboratorium neu der Sanititsdi-
< 1. Die hantonale Oberauffidt iiber die Bollzi . ,
bes %unbesglccirbe‘is“mf;;tllcffnmmgl;ld}t‘Bltl'rgczf}t 3 milu ﬂcﬁ):::;g IekUOn untel‘steﬂt U.Ild dIC Wahl deS
mitteln und Gebraudysgegenitinden, fowie iibcr‘ans Sdjladyten . " §
N o s her Said oD Bl Kantonschemikers und seines Assis-
e : - : .
ﬂ'm? Fiir den Bollzug find der Saniliitsdirekiion unier tenten dem Landrat Ubﬁrtfagﬁn,
1. IECIE ,‘-Ber]nnul bes Rantonalen Cnboratorims: . .
;;i i;ﬁ?{,‘:ﬁli@""“““’ wihrend dem Regierungsrat nur
¢ oact. .
T R R noch die Wahl des Abwarts zustand.
2. Dur scomamiictinipeite, dfien Sunbtionen tued ven In der Verordnung regelte man neu
nu‘i‘;’fﬁ:ﬁﬁ:’:i&;i vefp. den Affiftenten als Stellvertretes . .
) Dle Ot lmobsiskomalisss auch die Gehilter der Beamteten.
L) Ortserperien und deren Stellverireter, . .
¢) Fleifdidauce wid decen Stellverteeter, Der Kantonschemiker erhielt nun
§ 8. Dos kautenale Laboratorium beforgt die demifdpe . 2
it (0 S AT W cin Jahresgehalt zwischen Fr. 4000.-
gegenjtinden na B Der  bejtehend i Bifil i
Sty age L R chondliiSen und 4500.—. Auf Gemeindeebene
Auszug aus der kantonalen Vollziehungs- wurden neue Ortsexperten bestellr.

verordnung vom 12. Januar 1910. Diese bekamen geméiss Antrag der

Sanitits- und Landwirtschaftskom-
mission vom 24. Januar 1934 «aus der Landeskasse fiir ihre Funktionen eine
Entschidigung von Fr. 7.— fiir den halben Tag, bei Missionen auf Bergen und
Alpen einen Zuschlag von Fr. 2.—, fiir Einsendung von Proben neben der

Vergiitung der Portoauslagen eine Entschidigung von je 50 Rappen fur jede
Probe.»'¢

Aufschluss tiber die vielfiltigen und oft merkwiirdigen Vorkommnisse im
Amcte liefern illustrativ die Jahresberichte {iber die Kontrolle der Lebensmittel
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und Gebrauchsgegenstinde, wie sie alljihrlich an das Eidg. Departement des
Innern, Abteilung Gesundheit, geschickt werden mussten. Nachstehende
Beispiele aus den 1910er bis 1930er Jahren zeigen ein Stiick Alltag der Lebens-
mittelkontrolle:

1910

— Eine von der Spitalverwaltung eingesandte Probe Harn von einer angeblich
an Bleivergiftung verstorbenen Frau erwies sich als frei von Blei. Dagegen
fand sich in einem von der Verstorbenen in enormen Quantititen ver-
brauchten Schnupftabak (sog. Augentabak) Blei bis 1,95 % vor, herrithrend
vom Verpackungsmaterial, wozu sog. verzinnte Bleifolie mit einem Gehalte
von rund 90 % Blei verwendet worden war. Die Abgabe dieser Palette in
den Verkaufsliden ist untersagt worden. Die Angelegenheit gegen den Fab-
rikanten ist noch pendent. Bei einer als Vergleichsmuster von einer andern
Firma bezogenen Probe Augentabak waren Folie und Tabak bleifrei.

— In einem Geheimmittel (1 Likorglas voll, zwei Stunden vor dem Coitus zu
nehmen) konnten Arsen und Alkaloide nicht nachgewiesen werden.

— Schlimme Zustinde wurden in einigen Béckereien angetroffen: Backtiicher,
die jahrelang nicht gewaschen wurden, zerbrochene Hefekiibel, die mit
Teig zusammengeklebt waren, Mausleichen in Geschirren etc. Fiir sofortige
Remedur sind die notigen Anordnungen getroffen worden. Das Verbot der
Zinkmulden trifft ca. 80 % der hiesigen Bicker. Wegen mangelhafter Ver-
zinnung wurden 8 Stahlblechmulden beanstandet. In einem Falle wurde
der Verkauf von Fleisch und Brot im gleichen Lokale untersagt.

— In den Bickereien und Konditoreien wurde an verschiedenen Orten der
Gebrauch von Zeitungsmakulatur beanstandet.

1924

— Gebrauchsgegenstinde: Von 69 erhobenen Mustern Mundharmonikas
wurden 56 Proben beanstandet und die betr. Vorrite beschlagnahmt. Es
ergab sich, dass an einzelnen Orten diese an sich schon hygienisch nicht
ganz einwandfreien Instrumente dadurch zu einer wahren Gefahr werden,
dass von den Verkdufern Auswahlsendungen an die Kunden nach Hause
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abgegeben werden. In welchem Zustande manchmal die nicht gekauften
Instrumente, fein sduberlich verpackt, zum Verkiufer zuriickkommen,
nachdem simtliche Familienmitglieder sie zu Hause ausprobiert haben,
kann man sich denken.

1925

— Gebrauchsgegenstinde: Ein als «Gift» declariertes Haarwasser, das spezifi-
sche Wirkung gegen Haarschwund haben soll, war eine alkoholische Losung
von Quecksilberchlorid. Zwei Toiletten- und eine Sommersprossencreme

enthielten ebenfalls Quecksilber.
1929

— Die zahlreichen Beanstandungen von Milch wegen zu starker Verunreini-
gung im Laufe des vorhergehenden Berichtsjahres haben zu Discussionen
im Ratssaale und in der Presse gefithrt. Da die Beanstandungen in diesem
Jahre noch zugenommen haben, werden alle Anstrengungen gemacht wer-
den miissen, um diesen Zustand zu verbessern, sei es durch miindliche und
schriftliche Anleitung der Interessenten, sei es durch hiufige Stallinspectio-
nen. Die Konsumenten diirfen aber die vielfach ungiinstigen Verhiltnisse
in den alten, engen und niedrigen Stillen mit meist ungeniigender Beleuch-
tung nicht vergessen. Es darf auch nicht vergessen werden, dass vielerorts
die Stille weit von den Wohnungen entfernt sind, trotzdem verlangt der
Kunde, dass ihm die Milch woméglich immer piinkdlich zugefithrt wird.
Auch auf die Schwierigkeit, geeignetes Hilfspersonal zu beschaften, darf
hingewiesen werden. Kurz, es sind diese und andere Umstinde, die von
einem allzu schroffen Vorgehen — sofortige Klageeinleitung — absehen
lassen. Wo aber im Wiederholungsfalle fahrlissige Gleichgiiltigkeit zu
neuen Beanstandungen fithrt, soll der Weg der Klage eingeschritten werden.
Da durch unsere Organe constatiert worden ist, dass iiber die Reinigung
der Euter noch vielfach unzutreffende Ansichten herrschen, ebenso iiber
die Notwendigkeit der Stallventilation und die Reinhaltung der Tiere tiber-
haupt, werden wir bei Beanstandungen veranlassen, dass das Melkbiichlein
von Ackeret angeschafft wird.
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1932

— Fleisch und Fleischwaren: Von 33 Proben mussten 6 (18 %) beanstandet
werden. Beanstandungsgriinde waren Verdorbenheit von 4 Fleischconser-
ven, Mehlzusatz (2 %) bei einer Bratwurst und Verunreinigung. In einem
Salsiz befand sich der Verband eines verletzten Fingers!

1939

— Verstosse gegen die Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes im Verkehr
mit Spirituosen fithrten zur Beschlagnahme von 918 Liter Kirschwasser,
221 Liter Cognac und anderen Weindestillaten sowie 87 Liter Rum.

Dass das Amt nicht immer eine leichte Aufgabe hatte, seine Beanstandungen
und Verfiigungen durchzusetzen, verdeutlicht ein Vermerk im Ratsprotokoll
von 1934, wo es heisst: «Um dem Begehren nach strengerer Kontrolle der
Lebensmittelhausierer zu entsprechen, wurden die Ortsexperten angewiesen,
die ausserkantonalen Gemiisehindler hiufiger zu iiberwachen. Dies hat nun
ausserordentliche Kosten von ca. Fr. 2000.— verursacht. Im ganzen wurden
nur 150 Kg Waren, Gemiise, Obst, Siidfriichte wegen Ungeniessbarkeit ent-
fernt. Der Wert der Kontrolle steht in keinem Verhiltnis zu den Kosten. Wir
werden die Ortsexperten anweisen, die Kontrolle kiinftig nur noch stichpro-
benweise durchzufiihren, da den Hausfrauen doch einigermassen zugemutet
werden darf, gute Ware von schlechter unterscheiden zu kéonnen.»"”

Noch 1953 wurde z. B. ein Ladenbesitzer, der wegen wiederholter mangeln-
der Ordnung in seinem Betrieb verwarnt worden war und deswegen beim
Polizeigericht verzeigt wurde, nach dessen Rekurs freigesprochen. So verblieb
dem Kantonschemiker nichts anderes iibrig, als dagegen bei seiner Direktion
zu monieren. Er schrieb: «[...], dass er es bei einer solchen Praxis des Gerich-
tes als tiberfliissig erachtet, nach vorausgegangenen Verwarnungen iiberhaupt
noch Strafanzeigen zu erstatten, da ja den staatlichen Kontrollorganen auf
diese Weise jegliche Autoritit entzogen wird. Wenn die staatlichen Kontroll-
organe in der Ahndung der von ihnen festgestellten gesetzeswidrigen Zustin-
den richterlicherseits keine Unterstiitzung finden, wird die gesamte Kontrolle
lahmgelegt.» Die Direktion selber bemerkte erginzend in ihrem Schreiben an
den Regierungsrat hiezu: «[...], dass dieser Fall nicht einzeln ist und dass
Ubertretungen der Fleischschauverordnung, Milchfilschungen usw. nicht
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nur in erster Instanz dusserst milde behandelt werden, sondern dass in
Rekursfillen sozusagen stets die Reduktion der Busse ausgesprochen und
nicht selten auch noch dem Kanton Kosten zugewiesen werden.»'®

Ab 1932 bis 1955 bekleideten der Chemiker Hans Vogel, 1955 bis 1967
Dr. Emil Hefti und von 1967 bis 1971 Dr. Eugen Hauser das Amt des Kan-

tonschemikers.

Ab 1971 bis 1996 hatte der Kanton Glarus keinen Kantonschemiker mehr.
Die Amtsstelle wurde ab diesem Zeitpunke nur noch als Lebensmirttelinspek-
torat und Laboratorium des Kantons Glarus weitergefithre. Leiter dieser

Amtsstelle waren von 1971 bis 1983 die Lebensmittelinspektoren Mathias
Nussbaumer und von 1983 bis 1996 Willi Lutz.

Das neue, noch heute giiltige Bundesgesetz iiber Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstinde (Lebensmittelgesetz) vom 9. Oktober 1992 schreibt
in Art.40: «Die Kantone vollzichen dieses Gesetz, soweit nicht der Bund
zustandig ist und sorgen fiir die Lebensmittelkontrolle im Inland. Sie setzen
dazu einen Kantonschemiker, einen Kantonstierarzt sowie die notwendige
Anzahl Lebensmittelinspektoren ein. Der Kantonschemiker leitet die Lebens-
mittelkontrolle in seinem Bereich. Er koordiniert die Titigkeit der ihm
unterstellten Laborarorien...» Damit ging die glarnerische Ara als selbstin-

—

Laborstandort seit 1980 bis heute. Foro Kantonales Labor
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diges Lebensmittelinspektorat zu Ende, der Kanton brauchte zwingend
wieder einen Kantonschemiker.

Mit Inkrafttreten des neuen Lebensmittelgesetzes 1995 haben in der Folge

die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und
Schafthausen eine Vereinbarung iiber den gemeinsamen Vollzug der Lebens-
mittelkontrolle getroffen. Mehr iiber diesen Prozess siehe Artikel «100 Jahre
im Dienst von Mensch und Umwelt» von Bernhard Ott.

Quellen und Literaturhinweise

()} o W N

S o o N

11

12

13

14
15
16

17
18

Rechtsquellen des Kantons Glarus. Bearb. von Fritz Stucki. Aarau 1987:

Bd. 2 Einzelbeschliisse S.594

Thiirer, Georg. Kultur des alten Landes Glarus. Glarus 1936: S.395

Ebenda S.347-348

Ebenda S. 349

Landesarchiv Glarus (LAGL) Rub 101 Mehl/ Brot/ Fleisch,

Fasc 1: Nr. 14, 18, 23

Verordnung iiber den Verkauf von Lebensmitteln 1853.

In: Landsbuch 1864 und LAGL Rub 101 Fasc 3: Nr. 15

Memorial der Landsgemeinde 1864

Lebensmittelgesetz 1864

LAGL Rub 101 Fasc.4: Nr.28

LAGL Rub 101 Fasc 4: Nr. 27 Beschaffung der Lokalititen fiir den Kantons-Chemiker; dazu auch
Nr. 53 Inventar des kantonalen Laboratoriums (1887)

LA GL Rub 101 Fasc: 4: Nr. 31. Verordnung betr. die Ausiibung der Lebensmittelkontrolle in den
Gemeinden vom (25. Februar 1885), dazu auch Rub 101 Fas. 4: Nr. 55 Ausfiihrlicher Bericht iiber
Einfiihrung des neuen Lebensmittelgesetzes, Ernennung des Kantonschemikers, Ausstattung des
Laboratoriums, seine bisherige Thitigkeit und diejenige der Lebensmittelbeamten vom Juni 1887
LAGL Rub 101 Fasc. 4: Nr. 42 Verordnung betr. den Handel mit Butter, Kunstbutter und ande-
ren Speisefetten (2. Juni 1886) und Nr. 51 Verordnung iiber den Handel mit Honig und dessen
Surrogaten (2. Februar 1887)

Verordnung vom 10. Oktober 1907 betr. die Aufbewahrung und den Verkauf von Gift, in: Lands-
buch 1924 Bd. 3. S.105

Der Kampf um die Kalberwurst — in: Glarner Nachrichten (13. Okt. 1926, S.2)

Glarner Kalberwurst — in: Kulinarisches Erbe der Schweiz

LAGL Regierungsratsprotokoll (RRP) vom 25.1.1934/139.

Rub 101 Fasc 5: Nr. 12 Aufbesserung des Gehalts des Kantons-Chemikers.

LAGL RRP vom 25.1.1939/139

LAGL RRP 1953/390 Bericht der Sanititskommission vom 18.3.1953

129



	Ziger, Glarner Pasteten, Chalberwurst und mehr : die Lebensmittelkontrolle im Kanton Glarus von den Anfängen bis heute

